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EINFÜHRUNG

Der vorliegende Bericht hat die von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten im Rahmen der Umsetzung des 
Gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP des Rates (1) in den Jahren 2015 und 2016 durchgeführten Maßnahmen zum 
Gegenstand. Bezüglich der Daten über die Ausfuhr konventioneller Waffen betrifft der Bericht das Jahr 2015.

Ferner enthält der Bericht nicht erschöpfende Informationen über Verbringungen von Verteidigungsgütern innerhalb der 
Union, die unter die Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2) zur Vereinfachung der 
Bedingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern fallen.

In den Jahren 2015 und 2016 haben die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten den Gemeinsamen Standpunkt 2008/ 
944/GASP betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern, der 2008 
den seit Juni 1998 geltenden Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren ersetzt hat, weiter umgesetzt.

Im Jahr 2015 wurde insbesondere mit der Annahme von Schlussfolgerungen des Rates vom 20. Juli 2015 zur Überprüfung 
des Gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP über Waffenexporte und zur Umsetzung des Vertrags über den 
Waffenhandel (ATT) die Überprüfung des Gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP abgeschlossen. Im Rahmen dieser 
Schlussfolgerungen wurde eine Bilanz der bereits erzielten und der eingeleiteten Fortschritte bei der Umsetzung des 
Gemeinsamen Standpunkts der EU und des Vertrags über den Waffenhandel gezogen. Alle EU-Mitgliedstaaten sind 
Vertragsparteien des Vertrags über den Waffenhandel.

Folgende Drittländer haben sich den im Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP verankerten Kriterien und 
Grundsätzen offiziell angeschlossen: Albanien, Bosnien und Herzegowina, die ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, Georgien, Island, Kanada, Montenegro und Norwegen. Seit 2012 besteht ein spezifisches System für den 
Austausch von Informationen zwischen der EU und Drittländern, die sich dem Gemeinsamen Standpunkt angeschlossen 
haben.

Die Förderung wirksamer nationaler Waffenausfuhrkontrollen in ausgewählten Drittländern wurde 2015 und 2016 mit der 
Annahme des Beschlusses (GASP) 2015/2309 des Rates vom 10. Dezember 2015 über die Förderung wirksamer 
Waffenausfuhrkontrollen (3) fortgeführt; dieser Beschluss ist seinerseits eine Folgemaßnahme zu dem Beschluss 2012/711/ 
GASP des Rates (4).

Auch die Sensibilisierungsmaßnahmen der EU in Bezug auf den Vertrag über den Waffenhandel wurden in den Jahren 2015 
und 2016 durch zahlreiche Maßnahmen im Rahmen des Beschlusses 2013/768/GASP des Rates (5) zur Förderung der 
Universalisierung und der wirksamen Umsetzung des Vertrags erheblich verstärkt. Da die Geltungsdauer des Beschlusses 
2013/768/GASP im April 2017 endet, wird derzeit auf Ratsebene an den Folgemaßnahmen gearbeitet.
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